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Referat Eigenmittelersatzdarlehen
Muthgasse 62, 1190 Wien 
Telefon: +43 1 4000-74901 
Fax: +43 1 4000-99-74900
E-Mail: 
eigenmittelersatzdarlehen@ma50.wien.gv.at

Übereinkommen  
über die Haushaltstrennung 

Beilage zum Antrag auf Eigenmittelersatzdarlehen

Bitte füllen Sie das Formular vollständig und deutlich lesbar aus. Vergessen Sie nicht, an den dafür 
vorgesehenen Stellen zu unterschreiben. 

Die EhepartnerInnen

und kommen überein, dass sie trotz 
formell aufrechter Ehe wegen der Zerrüttung ihrer Ehe im Sinne der §§ 47 ff Ehegesetz ihre häusliche 
Gemeinschaft aufgelöst haben und daher  

die Ehepartnerin / der Ehepartner  einen 
neuen (getrennten) Haushalt begründet bzw. begründen will. 

Unterhalt 
Die monatlichen Unterhaltsleistungen werden wie folgt vereinbart: 

Für EhepartnerIn in Höhe von _  Euro vom Einkommen 

der Ehepartnerin / des Ehepartners   (Person, die Unterhalt zahlt) 

Für Kinder in Höhe von    Euro vom Einkommen 

der Ehepartnerin / des Ehepartners  (Person, die Unterhalt zahlt) 

Datenschutzrechtliche Information gemäß Artikel 13 DSGVO - Eigenmittelersatzdarlehen 
Die von Ihnen bekannt gegebenen Daten werden aufgrund der folgenden Rechtsgrundlagen zum Zweck der Gewährung und der 
Administration der Eigenmittelförderung verarbeitet: Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz – WWFSG 1989, 
LGBl. für Wien Nr. 18/1989 idgF und Verordnung der Wiener Landesregierung über die Gewährung von Eigenmittelersatzdarlehen im 
Rahmen des Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetzes – WWFSG 1989, LGBl. für Wien Nr. 55/2024 idgF 
(Eigenmittelersatzdarlehensverordnung 2024)

Für Fragen zum Datenschutz können Sie den Datenschutzbeauftragten der Stadt Wien kontaktieren: datenschutzbeauftragter@wien.gv.at      
Weiterführende Informationen: https://www.wien.gv.at/kontakte/ma50/ds-info/eigenmittelkredit-ds.html

Wien, am 
  Unterschrift EhepartnerIn       Unterschrift EhepartnerIn 

Notariell beglaubigt durch das Notariat/Bezirksgericht: 
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